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     Wie bereits berichtet muss im Zuge der Aufschließung des Betriebsbaugebietes südlich der 
ÖBB eine verbesserte Anbindung an die Bundesstraße B 3 hergestellt werden.  
 
Dazu werden vorerst je 1 Linksabbieger (von Perg kommend nach Arbing und von Grein komm-
endeins B-Gebiet) errichtet werden und später wenn mehr Verkehr vom B-Gebiet erfolgt kann 
auch noch ein Rechtsabbieger beim Autohaus „SEAT-Aschauer“ folgen.  
Dies bedeutet dass die Straße im Kreuzungsbereich um 3 m breiter werden muss. Wegen des 
bestehenden Kurvenradius und um später den Rechtsabbieger noch bauen zu können, muss der 
Kreuzungsbereich somit um rd. 3 m nach Norden versetzt werden.  
Der zwischen „Habbi Babbi“ und B 3 führende Gehweg wird dabei neu über die Grundstücke Hu-
ber-Speckhofer-Pfeiffer geführt, um zu verhindern dass Fußgänger über die neue Kreuzung gehen 
müssen.  
Auch wird die Stromleitung zwischen „Habbi Babbi“ und „Steinkellner“ in die Erde verlegt.  
 
Dass dieser von allen Arbingern gewünschte Ausbau der B 3 – Kreuzung als Nebeneffekt im Zuge 
der Baumaßnahmen ins Betriebsbaugebiet jetzt so rasch erfolgen kann ist auch allen Anrainern an 
der Kreuzung zu verdanken, die erstens alle Grundflächen zur Verfügung stellen und zudem auch 
teilweise auf bereits bestehende Bepflanzungen verzichten müssen, die erst im Herbst wieder neu 
gesetzt werden. 
 
Mit den Bauarbeiten südlich der ÖBB soll am 2. Juni begonnen werden, wobei die Arbeiten vom 
REGIONALEN WIRTSCHAFTSVERBAND MACHLAND bei seiner Sitzung am 12. Mai 2003 in Ar-
bing an die Bietergemeinschaft Fürholzer/HABAU vergeben werden konnten.  
 
Am Montag, den 30. Juni 2003 um 17 h soll der offi-
zielle Spatenstich durch LHStV D.I. Erich Haider und 
Landesrat Josef Fill erfolgen. 
 
Die Teilnahme zeigt auch das Interesse in OÖ an un-
serem Projekt, dass sich in rd. 15 – 20 Jahren, nach 
Auslastung mit Betrieben und Steuereinnahmen amor-
tisieren soll.  

 
STRASSENBAU Güterweg Hummelberg  
Das 1. Teilstück bis Anwesen Ortner/Landl soll diese 
Woche asphaltiert werden.   
 
 
kurz aus der letzten Gemeinderatssitzung vom 13. Mai 2003:  

����

INHALT 
 

Straßenbau Güterweg Hummelberg 
Arbeitsstättenzählung 

 
2 

Statistische Gemeindedaten 
SASIA Benefizabend 

 
3 

Volksbegehren „Atomfreies Europa“ 
Besuch LR Aichinger  

 
4 

Badeordnung 5-6 
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STRASSENBAUMASSNAHMEN  - KREUZUNG  B 3  
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• neben den Punkten „Ganztagskindergarten – siehe Seiten 7-9 und Badeordnung (Seite 5-6) 
 

• wurde der Vorentwurf für die Friedhoferweiterung und Ortplatzgestaltung zur Kenntnis ge-
nommen, der nunmehr dem Land OÖ. zur weiteren Prüfung vorgelegt wird.  
Die derzeitigen Gesamtkosten belaufen sich dabei auf rd. 370.000 � netto für die Friedhofer-
weiterung und rd. 650.000 � inkl. Umsatzsteuer für die Ortplatzgestaltung.  
 

• Bei einer Vorsprache am 12. Mai konnte dabei von Hrn. Landesrat Ackerl eine grundsätzliche 
Finanzierungsbeteiligung für 2005 – 2010 ausverhandelt werden, wobei der Gemeinde frei-
gestellt wurde die bereits für 2005-2006 in Aussichten gestellten Mittel zur Amtshaus-sanierung 
für den Friedhof und Ortsplatz zu verwenden, was derzeit vom Gemeinde beabsichtigt wird. 

 

• Ungeachtet dessen muss aber die Heizung im Amtsgebäude ab 3. Juli 2003 von der Fa. Gril-
lenberger in Bgbg. zur Gänze saniert werden.  

 

• weiters wurde ein Grundsatzbeschluss zur Errichtung eines Öffentlichen Wohnbaues für 
„Betreutes Wohnen“ gefasst – ein geeignetes Grundstück und eine Bauträger werden noch 
gesucht. 
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VOLKSBEGEHREN GEGEN „ATOMFREIES EUROPA“ 
 
Die Eintragungsberechtigten (Personen, welche die österr. Staatsbürgerschaft besitzen, 
vor dem 1.Jänner 2003 das 18. Lebensjahr – Jahrgang 1984 und ältere – vollendet und im 
Bundesgebiet den Hauptwohnsitz haben) können an den unten angeführten Tagen am 
Gemeindeamt in den Text des Volksbegehren Einsicht nehmen und ihre Zustimmung 
zum beantragten Volksbegehren durch einmalige eigenhändige Eintragung ihrer Unter-
schrift in die Eintragungsliste erklären. Davon ausgenommen sind jene Bürger, deren 
Unterstützungserklärungen dem Einleitungsantrag angeschlossen waren und in der 
Folge für gültig befunden wurden. 
 
 
 Dienstag, 10. Juni 2003 von 8:00 bis 20:00 Uhr 
 Mittwoch, 11. Juni 2003 von 8:00 bis 16:00 Uhr 
 Donnerstag, 12. Juni 2003 von 8:00 bis 16:00 Uhr 
 Freitag, 13. Juni 2003 von 8:00 bis 16:00 Uhr 
 Samstag, 14. Juni 2003 von 9:00 bis 11:00 Uhr 
 Sonntag, 15. Juni 2003 von 9:00 bis 11:00 Uhr 
 Montag, 16. Juni 2003 von 8:00 bis 20:00 Uhr 
 Dienstag, 17. Juni 2003 von 8:00 bis 16:00 Uhr 
 
 

 
 

Die nächsten Bauverhandlungstermine 
13. Juni 2003 und 9. Juli 2003 

 
 
 

 27. Mai 2003 – Landesrat Aichinger zu Besuch 
 

Landesrat Aichinger besucht am 27. Mai 2003 um ca. 16:30 

Uhr die Arbinger Jugendfeuerwehr, wobei die Burschen bei 

einer Übung zeigen was sie können. Anschließend besichtigt 

der LR Aichinger unser Feuerwehrzeughaus. 

Die Arbinger Bevölkerung ist herzlich eingeladen . 

 
 

 

Rock am BahnhofRock am BahnhofRock am BahnhofRock am Bahnhof    
 

Und wieder brachte der Siedlerverein mit seiner Benefiz-
Veranstaltung am 2 Mai dJ mächtig Stimmung in unsere Ge-
meinde.  
Der Erlös kommt, wie auch schon im Vorjahr, behinderten Ar-
binger Kindern zu Gute. 



���������	�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������

 

 
BADEORDUNG 

 
Pflichten der Badeanstalt: 
Gewährung der Benutzung der Anlagen, Gefahrtragung der Gäste. 
 
 
1. Öffnungszeiten und Zutrittsgewährung: 
 
Von 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr (Ausnahmen sind möglich) 
 
Bei Schlechtwetter, aufgeweichten Böden und Außentemperaturen u. 20° Grad Celsius kann ein 
früherer Badeschluss angeordnet werden, ohne dass daraus ein Anspruch auf Rückerstattung des 
Eintrittspreises erwächst. 
 
Die Badeanstalt behält sich vor, Personen, deren Zulassung zum Badebesuch bedenklich er-
scheint, den Zutritt ohne Angabe von Gründen zu verwehren und bei Überfüllung des Bades durch 
Besuchswillige ist mit Wartezeiten zu rechnen. 
 
Sobald von einer Störung, Mangel oder Schadhaftigkeit der Anlage Kenntnis erlangt wird, welche 
einen sicheren Betrieb nicht mehr gewährleistet, kann umgehend die Benützung der Anlage un-
tersagt werden. 
 
Bei sportlichen Veranstaltungen kann der Badebetrieb eingeschränkt werden. 
 
 
2. Eintrittskarten: 
 
Die Benützung des Bades ist nur mit einer gültigen Eintrittskarte lt. Tarifordnung zulässig und auf 
Verlangen des zuständigen Personals vorzuweisen. 
 
 
3. Gesundheits- und Hygienebestimmungen: 
 
Die Badeanlage darf nicht mit ansteckenden Krankheiten besucht werden! 
 
Die Gäste sind in der gesamten Badeanlage zu größter Sauberkeit verpflichtet. 
 
Vor Betreten des Beckens ist aus hygienischen Gründen zu duschen. 

Die Benützung von Seife, Shampoos oder Waschmitteln im Schwimm- und Badebecken ist unter-
sagt. 
 
Der Barfussbereich darf nicht mit Straßenschuhen betreten werden. 
 
Abfälle (Flaschen, Gläser, Dosen, Papier etc.) sind in die vorgesehenen Abfallbehälter zu geben. 
 
 
4. Kontrolle der Einhaltung der Badeordnung: 
 
Die Badeanstalt kontrolliert im Rahmen des Zumutbaren die Einhaltung der Badeordnung. Wird 
ordnungswidriges Verhalten festgestellt, werden die betreffenden Personen verwarnt und erforder-
lichenfalls des Geländes verwiesen. 
 
 
5. Haftung der Badeanstalt: 
 
Die Badeanstalt haftet nur für solche Schäden, die sie oder ihr Personal dem Gast durch  
Rechts- bzw. Vertragswidriges, und schuldhaften Verhaltens zugefügt hat. 
Diebstähle und Unfälle sowie Beschwerden sind dem Badewart sofort zu melden. 
 
Die Benutzung der Parkflächen erfolgt auf eigene Gefahr. 
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6. Aufsicht bei Gruppenbesuchen: 
 
In Fällen von Gruppenbesuchen hat bei Schülern die hiefür zuständige Aufsichtsperson (bei Verei-
nen u. anderen Organisationen der zuständige Funktionär) für die Einhaltung der Badeordnung zu 
sorgen und während der gesamten Dauer des Gruppenbesuches anwesend zu sein. 
 
 
7. Aufsicht über Kinder, minderjährige Nichtschwimmer u. behinderte Personen: 
 
Für die Aufsicht der obengenannten, haben die für diese Personen auch sonst Aufsichtspflichtigen 
die volle Verantwortung, auch wenn sie das Gelände der Badeanstalt nicht betreten oder vorzeitig 
wieder verlassen. 
 
Kinder, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, haben nur in Begleitung ei-
ner befugten Aufsichtsperson Zutritt. Wird die Anlage von Personen unter Außeracht-
lassung dennoch betreten, so bleiben die sonstigen Aufsichtspflichtigen uneingeschränkt 
verantwortlich. 
 
Die jeweils geltenden Jugendschutzbestimmungen, insbesondere Alkohol- und Rauchverbote, 
Aufenthaltsverbote, Verpflichtungen der Erziehungsberechtigten, sind von den Jugendlichen und 
ihren Erziehungsberechtigten einzuhalten. 
 
 
8. Unterlassen von Gefährdungen und Belästigungen: 
 
Jeder Gast ist verpflichtet, auf die anderen Badegäste Rücksicht zu nehmen, nicht zu belästigen 
oder gar zu gefährden. 
Die Abgrenzungen des Bades dürfen nicht er- oder überklettert werden. 
 
Tiere dürfen in Bäder nicht mitgenommen werden. 
 
 
9. Benützung von Zusatzeinrichtungen: 
 
Bei Einrichtungen der Badeanstalt (Sonnenschirme, Spiele, Inventar, etc.) ist bei Verlust oder Be-
schädigung Ersatz zu leisten. 
 
 
10. Einbringung und Verlust von Gegenständen, Abstellen von Fahrzeugen: 
 
Für in das Gelände eingebrachte Wertgegenstände wird keine Haftung übernommen. 
 
Gefunden Gegenstände sind an der Badekasse (ev. Quittung) abzugeben. 
 
Fahrzeuge dürfen nur so abgestellt werden, dass der Zugang zum Bad für Rettungs-, Feuerwehr-, 
oder Polizeieinsätze, nicht verstellt wird. 
 
 
11. Meldepflichten / Hilfeleistungspflicht: 
 
Unfälle, Diebstähle sowie Beschwerden sind dem zuständigen Personal der Badeanstalt sofort zu 
melden. 
JEDER GAST IST VERPFLICHTET, die notwendige ERSTE HILFE oder andere Hilfestellungen zu 
leisten. 
Jede Art von gewerblicher Tätigkeit oder Werbung im Bereich der Badeanstalt bedarf der Zustim-
mung des Eigentümers. 
 
Mit Beschluss des Fachverbandausschusses der Bäder Österreichs vom 03.01.2003 werden die Eigentümer 
der österreichischen Badeanstalten aufgefordert, diese Badeordnung für ihren Bereich entsprechend umzu-
setzen. 
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 Bauernschaft Fachgruppe 
 Feuerwehr Musikverein 

 Orgelverein Arbing 
 
 
 
 
 
 
 

9. Juni 20039. Juni 20039. Juni 20039. Juni 2003    
 

8:008:008:008:00---- 16:00 Uhr 16:00 Uhr 16:00 Uhr 16:00 Uhr 

FeuerwehrzeughausFeuerwehrzeughausFeuerwehrzeughausFeuerwehrzeughaus    
 

Alle Einnahmen dieser Veranstaltung kommen der Orgelrenovierung zu Gute  
 

 ���!������������!�"�����#������
 

Kontakt: Ferdinand Gaisberger 4341 Arbing Im Weingarten 24 07269/6665 e-mail: orgel.arbing@austromail.at 

 
 

 
 
Herausgeber: Gemeindeamt Arbing, 4341 Arbing, Hauptstraße 39 
Für den Inhalt verantwortlich: AL Alois Pointner 
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Veranstaltungen im Mai 

Do. 22.05. Faszination Bergwelt 
Katholisches Bildungswerk 

Pfarrheim Arbing 
20:00 Uhr 

Fr. 23.05. Einzelmeisterschaft 
Sportverein – Stockschießen 

Gasthaus Melzer – Puchberg 
10:00 Uhr – 20:00 Uhr 

Sa. 24.05. Einzelmeisterschaft 
Sportverein – Stockschießen 

Gasthaus Melzer – Puchberg 
10:00 Uhr – 17:00 Uhr 

So. 25.05. Wandertag 
ÖKB – Ortsgruppe Arbing  

Labstelle bei Fam. Bauernfeind 
Ersatztermin So. 01.08.2003 

Mi. 28.05. Happy Tennis 
ATC 

17:00 Uhr 

Do. 29.05. Weckruf und Konzert 
Musikverein 

 

Sa. 31.05. Hochzeit 
 

 

Sa. 31.05. Fahrt nach Rohrendorf 
Sportverein 

 

OOOOOOOOrrrrrrrrggggggggeeeeeeeellllllll         --------         FFFFFFFFlllllllloooooooohhhhhhhhmmmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrrkkkkkkkktttttttt        
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Arbing

Die Bank für Ihre Zukunft
W o h n   S e r v i c e

 
 

 

Informationsabend Energiesparaktion 2003 
Am Donnerstag, 5. Juni 2003 
In der Mehrzweckhalle,  
Beginn 20.00 Uhr 
 

Ein Info- und Diskussionsabend für alle interessierten Arbingerinnen 
und Arbinger, im besonderen für die teilnehmenden Haushalte.  
Veranstaltet von der Klimaschutz-Initiative und der Gemeinde Arbing. 

 

An diesem Abend werden an die teilnehmenden Haushalten die Energiebericht ausgegeben 
 

Programm ab 20.00 Uhr: 
1. Begrüßung  
2. Vortrag zum Thema „Warum Klimaschutz“, Dipl. Ing. Drack, O.Ö. Umweltakademie 
3. Vortrag zum Thema Stromsparen im Haushalt, Ing. Rockenschaub, Linz AG 
4. Arbinger Energiesparaktion – Auswertung der Ergebnisse 
5. Abschluss und Ausblick 
 

Für das leibliche Wohl sorgt der Wirt z´ Puchberg. 
Die Energiesparaktion in Arbing wird von folgenden Partnerfirmen unterstützt: 
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